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 seit 2004 unabhängiger Beirat der
Bundesregierung

 10 durch Wahl vorgeschlagene Mitglieder
aus der Wissenschaft und 10 Mitglieder
der Datenproduktion (Wahl alle 3 Jahre)

 strategische Weiterentwicklung der
Forschungsdateninfrastruktur

 Interessenvertretung von
Datenproduzierenden und -nutzenden

 Beratungsfunktion für Politik und
Wissenschaftsinstitutionen

 Akkreditierung und Evaluation der Arbeit
von Forschungsdatenzentren (FDZ)

Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten
Aufgaben
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Warum Daten (bereitstellen)?
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 Politik muss auch in Krisen gut informiert handeln (Corona, Gaspreise,
Inflation)

 (Mikro-)Daten liegen oft in Silos und sind nicht verknüpfbar Daten sollten
verknüpfbar sein, denn gesellschaftliche Problemlagen sind komplex
 Keine bereichsübergreifende Datenverknüpfung

 Viele einzelgesetzliche Regelungen, veraltetes Bundesstatistikgesetz (BStatG)

 Kein ermöglichender Datenschutz

 Veraltete Datenzugänge

 keine international wettbewerbsfähige Forschung

Warum braucht die Forschung bessere Daten?
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Welche Rolle spielt das Forschungsdatengesetz?
 Initiative der Ampelregierung (2021 – 2025), jetzt Bestandteil des

Koalitionsvertrags von CDU/CSU und SPD

 Eckpunkte des BMBF (Februar 2024)
 Schaffung eines Micro Data Centers zur Öffnung, Vereinfachung und Erweiterung des

Zugangs zu öffentlichen Daten
 Erstellung von Verknüpfungsmöglichkeiten für Daten
 Forschungskonformer Datenschutz, der die besonderen Bedürfnisse der Forschung

berücksichtigt
 Verbesserung der Auffindbarkeit von Forschungsdaten
 Zielgruppe: sowohl öffentliche als auch private Forschungseinrichtungen
Quelle: https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/DE/gesetze/forschungsdatengesetz/sonstige/Eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Forschungsdatengesetz
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Dezember 2021:
Ankündigung im
Koalitionsvertrag

Juni 2022:
RatSWD-
Positionspapier

Februar 2024:
Eckpunktepapier des
BMBF zum
Forschungsdatengesetz

März 2023:
Stakeholder-
Konsultation des BMBF
zum Vorhaben

September 2023:
RatSWD-
Positionspapier

April 2024:
RatSWD-
Stellungnahme zu
den Eckpunkten

November 2024:
Bruch der
Regierungs-
koalition

Januar 2025:
Forderungen des
RatSWD für die 21.
Legislaturperiode

April 2025:
Ankündigung im
Koalitionsvertrag,
Kabinettsbeschluss
bis Ende 2025
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Forschungsdatenzentren (FDZ)

Der RatSWD unterstützt das Modell der
Forschungsdatenzentren (FDZ), das der Wissenschaft
einen flexiblen und umfangreichen Zugang zu
sensiblen Daten ermöglicht.

Ein dezentrales Netzwerk von 39 vom RatSWD
akkreditierten FDZ ermöglicht einen kostengünstigen
und einfachen Zugang zu einer Vielzahl von
Forschungsdaten.
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Verfügbare Daten:
FDZ stellen insbesondere Daten zu
folgenden thematischen Schwerpunkten
zur Verfügung:

Arbeit, Beruf & Arbeitsmarkt

Bildung

Familie, Kinder & Jugendliche

Gesundheit

Individuum & Persönlichkeit

Migration

Politik & gesellschaftlicher Zusammenhalt

Raumbezogene Informationen

Wirtschaft & Finanzen

Amtliche Statistiken & Registerdaten

Qualitative & quantitative Datentypen
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Was verstehen wir unter sensiblen Daten?

Mit sensiblen Daten (im Sinne von schützenswerten Daten)
meinen wir allgemein alle Arten von Informationen, die vor
unberechtigter Offenlegung geschützt sind.

Der Begriff umfasst eine Vielzahl von Kategorien, darunter
personenbezogene Daten, Geodaten, Finanz-, Gesundheits-
oder Geschäftsinformationen.

► insbesondere Forschungsdaten mit Bezug auf Personen,
Haushalte und/oder Betriebe bzw. Unternehmen
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Nutzungsorientierter und datenschutzkonformer Datenzugang
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Akkreditierte Forschungsdatenzentren (FDZ)
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Akkreditierungskriterien
Für eine Akkreditierung durch den RatSWD müssen Forschungsdatenzentren (FDZ) fünf
Pflichtkriterien erfüllen.

P1) Das FDZ-Angebot muss sensible Daten beinhalten, die originär sind und einen erkennbaren
Mehrwert für die vom RatSWD vertretenen Disziplinen bieten.

P2) Das FDZ muss geeignete Vorkehrungen getroffen haben, um den Schutz und die Sicherheit der
sensiblen Forschungsdaten unter bestmöglicher Berücksichtigung der Forschungsinteressen zu
gewährleisten.

P3) Das FDZ muss eine qualitätsgesicherte Aufbereitung und Dokumentation des
Datenangebots inklusive eines Mindestmaßes an datenspezifischen Serviceleistungen
sicherstellen.

P4) Das FDZ muss über die institutionellen Voraussetzungen für ein operatives Geschäft verfügen.

P5) Das FDZ muss zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens fünf Verträge o. Ä. mit externen
Datennutzenden nachweisen können. 11
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FDZ: Kennzahlen 2024

94.045
Externe
Datennutzende

68.040
Downloads
frei verfügbarer Daten

333
Vollzeit-
äquivalente

431
Wissenschaftliche
Publikationen
des FDZ Personals

2.971
Publikationen
mit Daten der FDZ

7.591
Datensätze
davon 736 neue

37.267
Datennutzungs-
verträge
davon 6.052 neue

141
Veranstaltungen
für Nutzende
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Anforderungen an ein Forschungsdatengesetz

• Bereichsübergreifende Verknüpfung von Datensilos ist zur Beantwortung von
Forschungsfragen notwendig

• Dafür braucht es einen Datentreuhänder, der die zusammengeführten Daten
verschiedener Anbieter bereitstellt und das Angebot der bestehenden FDZ
ergänzt
→ Aufgaben der FDZ bleiben unberührt, enge Vernetzung
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Anforderungen an ein Forschungsdatengesetz

• Daten sollten über einen Remote Access für Forschende bereitgestellt
werden sowohl für existierende FDZ, neu zu gründende FDZ als auch ein
Datentreuhänder

• Ohne ein Forschungsdatengesetz verliert die Forschung in Deutschland
weiter Anschluss an internationale Standards und Politik hat keine gute
Evidenz als Basis für Entscheidungen

14



Forschungsdaten@RMU“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt

Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten
Geschäftsstelle

office@ratswd.de
+49 30 25491-820
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Follow us on BlueSky
https://bsky.app/profile/ratswd.bsky.social

… Mastodon
https://wisskomm.social/@ratswd

… and LinkedIn!
https://de.linkedin.com/company/ratswd

Die Geschäftsstelle des RatSWD wird als Teil von KonsortSWD im Rahmen der NFDI durch die
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert - Projektnummer: 442494171
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